
 

Einladung 
zur 22. Sitzung 

des Rates 

am Dienstag, dem 18.10.2022, 
um 18:30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
 
 
Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie wird allen Teilnehmer*innen das Tragen 

einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) empfohlen. Zur Teilnahme ist 
kein Nachweis einer Immunisierung oder einer Negativtestung erforderlich. 

 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 

 
      Eingaben an den Rat 

 
 2   06 - 17 0756/2022 Spielstraßen auf Zeit;  

hier: Eingabe Nr. 29/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 3   03 - 17 0755/2022 uneingeschränkte Nutzung der Schwimmhalle Elten;  
hier: Eingabe Nr. 30/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 4   03 - 17 0764/2022 Neubau / Sanierung der Schwimmhalle in Elten;  
hier: Eingabe Nr. 31/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 5   05 - 17 0765/2022 Übernahme des Antrags auf Fortführung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplans N 1/1 - Teil 1;  
hier: Eingabe Nr. 32/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 
      Vorlagen 

 
 6   02 - 17 0761/2022 Aktuelle Eckpunkte des GfG 2023;  

hier: Hebesätze der Grundsteuer A und B für die Haushaltssatzung 
2023 
 

 7   02 - 17 0762/2022 Haushaltssatzung 2023;  
hier: Einbringung 
 

 



   

 
      Anträge an den Rat 

 
 8   02 - 17 0759/2022 Sportstättenentwicklungsplan (SEP) der Stadt Emmerich am Rhein;  

hier: Antrag Nr. V/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 9   02 - 17 0760/2022 Prüfauftrag zur Fusionierung der EGD mit KBE und TWE in einer 
Emmericher Holding GmbH zum HH 2023;  
hier: Antrag Nr. VI/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 
 10     Mitteilungen und Anfragen 

 
 11     Einwohnerfragestunde 

 



   

II. Nichtöffentlich 

 
 12   02 - 17 0766/2022 Bericht aus Gesellschaften;  

hier: a) Beirat EGE 08.09.2022  
        b) Aufsichtsrat SWE 22.09.2022  
        c) Aufsichtsrat EGD 29.09.2022 
 

 13     Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 7. Oktober 2022 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Vorsitzender 
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Emmericher Bürger/in 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
06 - 17 

0756/2022 09.09.2022 
 
 
 
Betreff 

Spielstraßen auf Zeit;  
hier: Eingabe Nr. 29/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
 

Ö  2Ö  2
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 29/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



 

Ö  2Ö  2
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AfD-Stadtverband 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
03 - 17 

0755/2022 09.09.2022 
 
 
 
Betreff 

uneingeschränkte Nutzung der Schwimmhalle Elten;  
hier: Eingabe Nr. 30/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
 

Ö  3Ö  3
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 30/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  3Ö  3
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AfD-Stadtverband 
Emmerich am Rhein 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
03 - 17 

0764/2022 04.10.2022 
 
 
 
Betreff 

Neubau / Sanierung der Schwimmhalle in Elten;  
hier: Eingabe Nr. 31/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
 

Ö  4Ö  4
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 31/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  4Ö  4
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
05 - 17 

0765/2022 04.10.2022 
 
 
 
Betreff 

Übernahme des Antrags auf Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans N 1/1 - Teil 1;  
hier: Eingabe Nr. 32/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung. 
 
 

Ö  5Ö  5
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage  
  
  
 
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 32/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



  

Ö  5Ö  5
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
02 - 17 

0761/2022 29.09.2022 
 
 
 
Betreff 

Aktuelle Eckpunkte des GfG 2023;  
hier: Hebesätze der Grundsteuer A und B für die Haushaltssatzung 2023 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Kenntnisnahme (kein Beschluss) 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ausführungen der Stadtkämmerin zur 
Kenntnis. 
 
 

Ö  6Ö  6
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Sachdarstellung : 

 
Jährlich werden die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte für ein 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nebst zugehörigen Anlagen an die kommunalen 
Spitzenverbände und dann weiter an die Kommunen übermittelt. Wie bereits für 2022 erfolgt 
auch für 2023 eine Anpassung von fiktiven Hebesätzen zur Ermittlung der Steuerkraft. Dies 
erfordert wiederum ein aktives Handeln der Kommunen, sprich: die Erhöhung von 
Hebesätzen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden. 
 
 
Vom Land NRW festgelegte fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden 
 

Steuerart 2021 2022 2023 

 Hebesatz in % Hebesatz in % Hebesatz in % 

Grundsteuer A 223 247 254 

Grundsteuer B 443 479 493 

Gewerbesteuer 418 414 416 

 
 
Hebesätze in Emmerich am Rhein 
 
Im Jahr 2019 wurden die Hebesätze der Stadt Emmerich am Rhein für die Grundsteuer A 
auf 250 % und für die Grundsteuer B auf 443 % festgesetzt. Für die Gewerbesteuer gilt seit 
2007 ein unveränderter Satz von 425 %. 
 
Durch die Änderungen des Landes NRW besteht aus Sicht der Verwaltung bei der 
Grundsteuer A und B Handlungsbedarf, um finanzielle Nachteile bei der Zuteilung von 
Landesmitteln (Schlüsselzuweisungen) zu vermeiden.  
 
Ein weiteres wichtiges Argument für eine Erhöhung ist die Reform der Grundsteuer B: Ende 
2024 wird das Finanzministerium des Landes NRW für jede einzelne Kommune die 
entsprechenden Hebesätze veröffentlichen, deren Anwendung insgesamt zu einem 
neutralen Steueraufkommen führen soll. Hierzu werden die Steuersätze des Jahres 2023 zu 
Grunde gelegt. Mit diesem Referenzwert soll der Öffentlichkeit ermöglicht werden, einen 
Vergleich herzustellen, ob das Steueraufkommen in 2025 insgesamt unverändert bleibt. Da 
im Rahmen der Grundsteuerreform eine heftige Verteilungsdebatte zu erwarten ist, wird eine 
Hebesatzerhöhung zumindest in der ersten Zeit aus politischen Erwägungen eher 
unwahrscheinlich. 
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2. Finanzielle Auswirkungen 
 
Bei der Berechnung der Einnahmekraft der Stadt im Rahmen der Gewährung der 
Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) werden für die 
Anrechnung der eigenen örtlichen Steuerkraft landeseinheitlich fiktive und nicht die 
tatsächlichen Steuersätze berücksichtigt. Unterschreiten die örtlichen Hebesätze die fiktiven 
Hebesätze, wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine höhere eigene 
Einnahmekraft gegengerechnet als tatsächlich vorhanden ist. Dies führt zu geringeren 
Schlüsselzuweisungen; 90 Prozent der scheinbar (= fiktiv) vorhandenen Mehreinnahmen 
werden nicht vom Land ausgeglichen. 
 
Vergleich Anpassung und Nicht-Anpassung Grundsteuer B 
 

Abgleich 
Hebesatz 
Land  
(fiktiver 
Satz)-
Emmerich 
am Rhein 

Land 
(fiktiver 
Satz) 
 
 
 
 

Emmerich 
am Rhein 
(realer 
Satz) 
 
 
 

Emmerich 
am Rhein 
Grundsteuer 
B  
 
 
 

Steuerkraft 
Emmerich 
am Rhein 
gem. GfG 
 
 
 

Verschlech-
terung GfG  
(90% der 
Differenz) 
 
 
 

Uneinheitlich 493 % 479 % 5,86 Mio. 6,03 Mio. 0,15 Mio. 

Identisch 493 % 493 % 6,03 Mio. 6,03 Mio. keine 

 
 
Vergleich Anpassung und Nicht-Anpassung Grundsteuer A 
 

Abgleich 
Hebesatz 
Land  
(fiktiver 
Satz)-
Emmerich 
am Rhein 

Land 
(fiktiver 
Satz) 
 
 
 
 

Emmerich 
am Rhein 
(realer 
Satz) 
 
 
 

Emmerich 
am Rhein 
Grundsteuer 
A 
 
 
 

Steuerkraft 
Emmerich 
am Rhein 
gem. GfG 
 
 
 

Verschlech-
terung GfG  
(90% der 
Differenz) 
 
 
 

Uneinheitlich 254 % 250 % 109.000 € 110.700 € 1.700 € 

Identisch 254 % 254 % 110.700 € 110.700 keine 
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Konkret bedeutet diese Berechnung für die Stadt Emmerich am Rhein, dass eine Anhebung 
des Satzes auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes erforderlich wird, um finanzielle 
Einbußen zu vermeiden. Basierend auf den Planzahlen ergibt eine Anhebung auf die fiktiven 
Hebesätze eine Erhöhung der Steuereinnahme um 0,17 Mio. Euro. Wenn diese 
Hebesatzanpassung nicht beschlossen wird, ergibt sich außerdem ein geringerer Anteil an 
den Schlüsselzuweisungen von 0,15 Mio. Euro und somit ein entsprechender Fehlbetrag für 
den städtischen Haushalt.  
 
Eine fiktiv höhere Steuerkraft würde auch bei der Ermittlung der Kreisumlage zu Grunde 
gelegt werden und zu einer Mehrbelastung von rd. 30.000 Euro führen. 
 
Die drei Faktoren Steueraufkommen (0,17 Mio. Euro), Schlüsselzuweisungen (0,15 Mio. 
Euro) und Kreisumlage (0,03 Mio. Euro) ergeben ein Finanzvolumen von 0,35 Mio. Euro. 
 
Für die Grundsteuer A ergibt sich eine analoge Berechnung, die quantitativ deutlich geringer 
ausfällt. 
 
Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 ff., der am 18.10.2022 in den Rat eingebracht wird, 
wird eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den fiktiven Satz von 493 
Prozentpunkten mit einem Mehrertrag von 0,17 Mio. Euro enthalten sein; außerdem wird die 
Erhöhung der Grundsteuer A um 1.700 Euro vorgeschlagen. 
 
 
Alternative 
 
Falls eine Anpassung des Hebesatzes nicht beschlossen wird, müssten die Zentralfinanzen 
für die nächsten Jahre jährlich um rd. 0,35 Mio. Euro nach unten korrigiert werden. 
 
 
Auswirkungen auf Mieter bzw. Eigentümer 
 
Eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 479 % auf 493 % entspricht einer 
Steigerung von 2,9 Prozent. Für private Wohnhäuser ergibt sich ab 2023 eine Mehrbelastung 
von ca. 6-16 Euro jährlich. Für gewerbliche Objekte fällt die Grundsteuer B - aufgrund 
höherer Grundsteuermessbeträge mit größeren nominalen Auswirkungen - ebenfalls an. 
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3. Weitere Informationen 
 
Entwicklung der Hebesätze im Zeitablauf 
 

 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

 
Fiktiver 

Hebesatz 
Emmerich 
am Rhein 

Fiktiver 
Hebesatz 

Emmerich 
am Rhein 

Fiktiver 
Hebesatz 

Emmerich 
am Rhein 

2016 217 % 250 % 429 % 440 % 417 % 425 % 

2017 217 % 250 % 429 % 440 % 417 % 425 % 

2018 217 % 250 % 429 % 440 % 417 % 425 % 

2019 223 % 250 % 443 % 443 % 418 % 425 % 

2020 223 % 250 % 443 % 443 % 418 % 425 % 

2021 223 % 250 % 443 % 443 % 418 % 425 % 

2022 247 % 250 % 479 % 479 % 414 % 425 % 

 
 
Bis 2019 lagen die Hebesätze in Emmerich in allen drei Kategorien über den fiktiven Sätzen 
des Landes. Die Zahlen zeigen auch, dass das Land NRW die normierten Werte regelmäßig 
anpasst. Die aktuelle Anpassung resultiert aus der Zweiteilung der Erhöhung 2022 und 2023. 
(Nach Einschätzung der vom Land mit der Überarbeitung des GfG beauftragten Gutachter 
hätten die Hebesätze bereits im letzten Jahr in einem großen Schritt noch höher angepasst 
werden sollen). 
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Hebesätze Grundsteuer B im Kreis Kleve 2022 
 

Kommune Grundsteuer B in % 

Kalkar 550 

Goch 498 

Bedburg-Hau 479 

Emmerich am Rhein 479 

Geldern 479 

Kerken 479 

Kranenburg 479 

Rees 479 

Rheurdt 479 

Wachtendonk 479 

Kleve 471 

Kevelaer 460 

Issum 457 

Straelen 429 

Uedem 429 

Weeze 423 

 
Bei dem Vergleich der Stadt Emmerich am Rhein mit anderen Kommunen im Kreis Kleve 
liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahre 2022 in neun Kommunen höher oder auf 
demselben Niveau. Anpassungen sind durch die Erhöhung der fiktiven Hebesätze auch bei 
den anderen Kommunen im Kreis vorgesehen bzw. zu erwarten. 
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Hebesätze Grundsteuer B, weitere Kommunen im Vergleich 2022 
 

Kommune Grundsteuer B in % 

Kommunen Kreis Wesel  

Voerde 690 

Hamminkeln 650 

Hünxe 600 

Schermbeck 495 

Wesel 479 

Sonsbeck 413 

Maximalwert NRW  

Hürtgenwald 950 

Minimalwert NRW  

Verl 190 

 
 
Die Auswertung zeigt, dass sich vergleichbare Kommunen im Kreis Wesel mehrheitlich über 
den fiktiven Hebesätzen bewegen. Die Extremwerte zeigen die Bandbreite im Land NRW. 
 
 
 
4. Weiteres Vorgehen 
 

 Diskussion im HH-Beratungsverfahren 
 

 Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023  
mit Haushaltsplan und Anlagen für 2023 ff:  13.12.2022 
 

 Beschluss der Änderung der Hebesatzungen,  
Inkrafttreten am 01.01.2023:    13.12.2022 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Diese Information hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n:  
02 - 17 0761/2022 _ A 1 _ Fiktive Hebesätze - Information MHKBD 
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Realsteuer fiktiver Hebesatz 

 Kreisfreie Städte Kreisangehörige Städte und Gemeinden 

Grundsteuer A 240 v.H. 254 v. H. 

Grundsteuer B 524 v.H. 493 v. H. 

Gewerbesteuer 436 v.H. 416 v. H. 

 

 

Differenzierung der fiktiven He-

besätze nach Rechtstellung  

Bei der von den Gutachtern des Walter-Eucken-Instituts vorge-

nommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass 

die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant 

oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In die-

sem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogres-

sion bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch 

nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikan-

ter Indikator für die Höhe der Hebesätze.  

 

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2023 fortge-

schriebenen Einführung differenzierter Hebesätze bedient sich 

der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Be-

stimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den 

Gemeinden abzubilden. Dies entspricht einer Forderung des 

Verfassungsgerichtshofs aus seinem Urteil vom 6. Juli 1993 

(VerfGH 9/92, 22/92).  

 

Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen 

werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Ab-

schläge vorgenommen.  

 

 

� Hauptansatzstaffel 

Der Hauptansatz erfasst den Bedarfsindikator Einwohnerin und Einwohner und ist ein wesentlicher Be-

standteil des Gesamtansatzes. Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde 

und kreisfreien Stadt werden deshalb bei der Ermittlung des Bedarfs für den Hauptansatz gewichtet. 

Diese Einwohnergewichtung führt zu der sogenannten Hauptansatzstaffel, in welcher zur einfachen Ori-

entierung der Gewichtungsprozentsatz nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt ist.  

 

Die Hauptansatzstaffel gibt insoweit Bedarfsrelationen der Gemeinden wieder. 

Ö  6Ö  6
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
02 - 17 

0762/2022 29.09.2022 
 
 
 
Betreff 

Haushaltssatzung 2023;  
hier: Einbringung 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023, sowie die vorgeschriebenen 
Anlagen werden zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen. 
 
 

Ö  7Ö  7
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Sachdarstellung : 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wird in der Sitzung des Rates am 18.Oktober 2022 
eingebracht. Die Stadtkämmerin wird die Haushalts- und Finanzlage 2023 darstellen und 
erläutern. Der Haushaltsplanentwurf wird den Mitgliedern des Rates wie im Vorjahr 
anschließend elektronisch zur Verfügung gestellt. Er wird ebenfalls auf die städtische 
Homepage/Finanzen eingestellt. 
Im Anschluss an die Einbringung werden die Fachbereichsbudgets in der Haushaltstagung 
im Oktober und in den Fachausschüssen im November/Dezember vorgestellt und beraten: 
 

18.10.2022 Rat - Einbringung 

28.10.2022 Haushaltstagung mit Politik 

22.11.2022 SozialA (Budgets FB 7 und Stab 18) 

23.11.2022 AUK (Stab 16) 

24.11.2022 SchulA (Budget FB 4 - Schule und Sport) 

29.11.2022 ASE (Budget FB 5) 

29.11.2022 JHA (Budget FB 4 - Jugend) 

06.12.2022 HFA (restliche Budgets und Gesamthaushalt 

13.12.2022 Rat - Verabschiedung 

 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist die Grundlage für wirtschaftliches Handeln im HH-Jahr 2023. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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BGE-Fraktion 
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
02 - 17 

0759/2022 29.09.2022 
 
 
 
Betreff 

Sportstättenentwicklungsplan (SEP) der Stadt Emmerich am Rhein;  
hier: Antrag Nr. V/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Antrag an den Haupt- und 
Finanzausschuss am 6. Dezember 2022 zu verweisen, damit er im Rahmen der HH-
Planberatung 2023 ff. behandelt werden kann. 
 
 

Ö  8Ö  8
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Sachverhalt : 
 
Im Rahmen der HH-Planberatungen soll u.a. das Konsolidierungsprogramm 
(Vorschlagsliste) beraten und beschlossen werden. 
 
Im Verfahren ist es den Fraktionen möglich, hierzu weitere Anträge zu stellen. Diese können 
entweder neue Maßnahmen beschreiben oder Punkte benennen, die bereits vorgeschlagen 
wurden und welche dann entsprechend umzuformulieren sind. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Zur Umsetzung von HH-Konsolidierungsmaßnahmen werden je nach Beschlusslage 
zusätzliche Mittel für weitere Beratungsleistungen im Haushaltsplan 2023 ff. veranschlagt 
werden. 
 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag Nr. V/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  8Ö  8
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BGE-Fraktion 
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
02 - 17 

0760/2022 29.09.2022 
 
 
 
Betreff 

Prüfauftrag zur Fusionierung der EGD mit KBE und TWE in einer Emmericher Holding 
GmbH zum HH 2023;  
hier: Antrag Nr. VI/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 18.10.2022 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Antrag an den Haupt- und 
Finanzausschuss am 6. Dezember 2022 zu verweisen, damit er im Rahmen der HH-
Planberatung 2023 ff. behandelt werden kann. 
 
 

Ö  9Ö  9
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Sachverhalt : 
 
Im Rahmen der HH-Planberatungen soll u.a. das Konsolidierungsprogramm 
(Vorschlagsliste) beraten und beschlossen werden. 
 
Im Verfahren ist es den Fraktionen möglich, hierzu weitere Anträge zu stellen. Diese können 
entweder neue Maßnahmen beschreiben oder Punkte benennen, die bereits vorgeschlagen 
wurden und welche dann entsprechend umzuformulieren sind. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Zur Umsetzung von HH-Konsolidierungsmaßnahmen werden je nach Beschlusslage 
zusätzliche Mittel für weitere Beratungsleistungen im Haushaltsplan 2023 ff. veranschlagt 
werden. 
 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag Nr. VI/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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